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TOP. 2.) Nachwahl eines Mitgliedes in den Gemeindevorstand  - Fraktionswahl 
 

Die Bürgermeisterin gibt den Sachverhalt bekannt:  
 
Herr Vizebgm. Karl Kopfberger hat am 07.01.2013  mit Wirkung vom 16.1.2013 auf sein Mandat im 
Gemeindevorstand und als Vizebürgermeister verzichtet. Er bleibt aber weiterhin Mitglied des 
Gemeinderates und in einigen Ausschüssen.  
 
Aus diesem Grund ist eine Nachwahl in den Gemeindevorstand erforderlich.  
 
Gemäß § 32 OÖ. GemO hat eine Nachbesetzung der freigewordenen Stellen im Gemeindevorstand 
folgendermaßen zu erfolgen:  
  

(1) Ist das Mandat eines Mitgliedes des Gemeindevorstandes erledigt, ist die frei gewordene Stelle 
ehestens für die restliche Funktionsperiode nachzubesetzen… 

(2) Ist das Mandat eines übrigen Mitgliedes des Gemeindevorstandes erledigt, die die freigewordene 
Stelle für die restliche Funktionsperiode durch Neuwahl zu besetzen. Für die Nachwahlen gelten die 
Bestimmungen über die Wahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes sinngemäß. Den Nachwahlen 
ist die nach § 20 Abs. 5 berechnete Mandatsverteilung zugrunde zu legen.  

 
Der Wahlvorschlag wurde vor Beginn der Wahlhandlung der Vorsitzenden überreicht und sie hat diesen 
Wahlvorschlag auf  seine Gültigkeit geprüft.  
 
Die ÖVP-Fraktion stellt den Antrag, Herrn Mitter Klaus  für die frei gewordene Stellen zu nominieren. 
Es ist geheim abzustimmen, außer der gesamte  Gemeinderat beschließt eine andere Art der Abstimmung.  
 
Die  Bürgermeisterin stellt den Antrag auf Abstimmung mit Handzeichen. 
Beschluss:   23 JA-Stimmen, 2 NEIN-Stimmen von GR. Schroll Andreas und GR. Schärfl Michael .  
 
Die Bürgermeisterin lässt somit über den Antrag der ÖVP-Fraktion mittels Stimmzettel geheim abstimmen. 
Es ist eine Fraktionswahl. 
 
Beschluss: 11 JA-Stimmen, der Antrag ist einstimmig angenommen.  
 
GV. Windhager bedankt sich beim scheidenden Vizebürgermeister Karl Kopfberger für die tadellose Arbeit. 
Die ÖVP muss leider akzeptieren, dass er aus gesundheitlichen Gründen seine Dienste niederlegt. Er 
spricht seine Gratulation an GR. Klaus Mitter für die Wahl aus.  

 
 
 
 
 


